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Von "besonderer Bedeutung ist; die verstärkte Mitwirkung 
und Einbeziehung der IM in die Realisierung vorbeugen
der, Schadensverhütender Maßnahmen.

Grundlegender Ausgangspunkt und generelle Zielstellung 
für alle diesbezüglichen Maßnahmen des Einsatzes von IM 
muß es sein, dem Feind immer mehr an "Boden", an Ansatz- 
und Anknüpfungspunkten für seine subversive Tätigkeit zu 
entziehen, ihn immer wirksamer an der Entfaltung seiner 
Pläne, Absichten und Maßnahmen zu hindern.

Die IM haben auch verstärkt mitzuwirken bei der Vorberei
tung, Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Wieder
herstellung bzw. Aufrechterhaltung von Gesetzlichkeit, Si
cherheit, Ordnung und Disziplin, der Beseitigung personeller 
Unsicherheitsfaktoren sowie zur Einschränkung bereits ent
standener Auswirkungen feindlicher oder anderer negativer 
Handlungen.

Von wesentlicher Bedeutung ist, daß in den entscheidenden 
Positionen, insbesondere in den politisch-operativen Schwer
punktbereichen, solche Personen sind, die als wirkliche 
Fachleute ihr Arbeitsgebiet beherrschen, die unserem Staat 
treu ergeben sind, die feindlich-negative Einflußversuche 
und andere die Sicherheit und Ordnung beeinträchtigende 
Erscheinungen rechtzeitig erkennen und bereit sind, mit 
uns vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.


